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— Ist 63 aus Gründen der Sicherheit, Hygiene u. 8-« nicht mäg— 
lieh, die Waren an Verhaftete in Originalverpackung zu über
gehen, hat eine Umlagerung in geeignete Behältnisse wie 
Folie, Weichplaste u. a. zu erfolgen,

- Die Übergabe der Waren erfolgt im jeweiligen Verwahrraum un
ter Beachtung der notwendigen Sicherheitserfordemisse,
Den Empfang der Waren sowie den Stand des Kontos 1t. Kontroll
karte hat der Verhaftete zu quittieren.

- Der Wertumfang des Einkaufs wird auf monatlich 30,-—  m fe^t-
gelegt. Aus operativen Erwägungen kann in Ausnahmefällen devr’ 
den Leiter der Abteilung IX nach Abstimmung mit dem Leiter 
der Abteilung XIV für einzelne Verhaftete ein ̂ höherer Betrat 
festgesetzt werden. - a  ff**..
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- aus bei der Aufnahme in Bes 
Barmitteln, die weder der E 
sofortigen Bestreitung notwei 
düng finden;

- aus Barmitteln ausländischer Währung gleicher Kate 
nach dem Umtausch zum Kurs der Staatsbank der DDP ce ->
Finanzorganen der BVfS/VfS bzw. dem 1-If S:

- aus Geldübergaben seitens Angehöriger sowie des '"-it Sg
tes anläßlich von Besuchen, wobei zu beachten ist , '“v:ai-’ aas
Besuchern verhafteter Ausländer übergebene Geldbetrag *°r'
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Landeswährung bei den Finanzorganen der BVfS/VfS b? 
MfS umzu.tauschen sind; W. aes

- aus Geldsendungen der Angehörigen bzw 
der DDR zur Verfügung des Verhafteten 
Staatsarwalb);
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(auf Konto XXV, Uber


